
Unterstützungsberech.gte Krankheiten 

Als unterstützungsberech0gte chronische Krankheiten gelten alle primärdiagnos0zierten soma0schen 
Krankheiten und soma0sch bedingten psychischen Zustände gemäss der Defini0on der aktuellen 
Version der Interna0onalen Klassifika0on der Krankheiten (ICD), mit Ausnahme der 
Lungenkrankheiten. 

Chronisch bedeutet in der Praxis eine Krankheit die «länger als drei Monate andauert». 

Dem Antrag muss ein Arztzeugnis mit ICD Diagnose mitgegeben werden. 

Sofern für die genannten Krankheiten und SpäNolgen andere Ins0tu0onen für Hilfeleistungen zur 
Verfügung stehen, kommt eine Hilfeleistung durch den Hilfsbund erst in Frage, wenn die sonst 
bestehenden Möglichkeiten voll ausgeschöpS sind. Dies gilt insbesondere für die 
lnvalidenversicherung, die SUVA, die EMV, die Krankenkassen, die privaten Kranken-, Unfall- und 
HaSpflichtversicherungen, sowie in der Regel Organisa0onen, die der Hilfeleistung bei Krebs, Mul0ple 
Sklerose, Diabetes, Lungenkrankheiten und Rheuma dienen. 

Gesuche können mi[els Formulars auf der Homepage (Gesuchsformular – Bernischer Hilfsbund 
(hilfsbund-be.ch) eingereicht werden. Ein ärztliches Zeugnis mit Angabe von Diagnosen und 
entsprechendem ICD-Code ist beizulegen.

https://hilfsbund-be.ch/gesuchsformular/
https://hilfsbund-be.ch/gesuchsformular/

